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einem fünfjährigen Mädchen sein 
Geschlechtsteil entblößt und erwar
tet, daß das Kind daran spielen 
werde. Das Kind ist jedoch sofort 
weggegangen.
Die Ermittlungen ergaben, daß der 
Angeklagte in seinen Beziehungen zu 
anderen Menschen kontaktarm war, 
obgleich seine Freizeitgestaltung — er 
fertigte kleine Mal- und Intarsien
arbeiten an — durchaus Möglichkei
ten zu Kontakten bot. In sexueller 
Hinsicht hatte er nur oberflächliche 
Erlebnisse gehabt; trotzdem hatte er 
recht vernünftige Vorstellungen über 
Geschlechts- und Partnerbeziehun
gen, zu denen sein strafbares Tun im 
Gegensatz stand. Es mangelte ihm 
an Selbstdisziplin und Willensstärke; 
deshalb kam es in dem ausschließlich 
aus Männern bestehenden Kollektiv, 
in dem der Angeklagte erst kurze Zeit 
arbeitete, bereits zu Auseinanderset
zungen. Der Angeklagte fehlte zwar 
selten bei der Arbeit, verrichtete sie 
jedoch gleichgültig und war bei kör
perlich schwerer Arbeit wenig hilfs
bereit. Den Forderungen des Kollek
tivs stand er jedoch aufgeschlossen 
gegenüber.
Nach der Aufdeckung der Straftat 
hat sich das Kollektiv — gehemmt 
durch eine einseitige Orientierung 
des Ermittlungsorgans — losgelöst 
von der Straftat mit den Arbeitslei
stungen und dem sozialen Verhalten 
des Angeklagten beschäftigt und auf 
Veranlassung des Ermittlungsorgans 
einen gesellschaftlichen Ankläger be
auftragt, ohne dessen Bedeutung 
richtig erfaßt zu haben. Im Eröff
nungsverfahren stellte das Gericht 
fest, daß das Kollektiv die Straftat 
verurteilte und dem Angeklagten 
helfen wollte, zu einem moralisch 
einwandfreien Verhalten zu gelan
gen. Es wußte aber nicht, wo es da
bei konkret anknüpfen sollte, weil 
ihm die objektiven und subjektiven 
Bedingungen der Straftat nicht be
kannt waren.
Das Gericht informierte das Kollek
tiv und empfahl ihm, nochmals 
gründlich alle Seiten der Straftat zu 
erörtern und zu prüfen, ob es die 
Bürgschaft für den Angeklagten 
übernehmen will. Wir haben die Er
fahrung gemacht, daß für die Über
nahme einer Bürgschaft neben den 
bereits vorhandenen subjektiven Bin
dungen zwischen dem Angeklagten 
und seinem Kollektiv vor allem die 
Sachkenntnis entscheidend ist, mit 
der das Kollektiv seiner Erziehungs
aufgabe gerecht wird.
Nach sorgfältiger Auseinanderset
zung mit dem Angeklagten hat das 
Kollektiv, anknüpfend an dessen 
Selbstverpflichtungen, in der Bürg
schaft folgendes festgelegt:

— Maßnahmen zur beruflichen Qua
lifizierung des Angeklagten, damit

sich seine Stellung im Kollektiv 
festigt;

— dem Angeklagten soll die Mög
lichkeit gegeben werden, seine 
künstlerischen Fähigkeiten bei der 
Gestaltung der Wandzeitung und 
der Sichtagitation des Betriebes 
anzuwenden;

— das Interesse der Brigade an den 
Mal- und Intarsienarbeiten des 
Angeklagten wird durch eine 
kleine Ausstellung gefördert;

— ein Mitglied des Kollektivs wird 
beauftragt, Verbindung mit den 
Eltern des Angeklagten und den 
gesellschaftlichen Kräften im 
Wohnbezirk aufzunehmen;

— das Kollektiv wird sich regel
mäßig mit dem Verhalten des An
geklagten am Arbeitsplatz und in 
der Freizeit beschäftigen.

Das Kreisgericht hat den Angeklag
ten bedingt verurteilt und die Bürg
schaft des Kollektivs bestätigt. Kürz
lich haben Schöffen überprüft, ob 
die Verpflichtungen erfüllt werden. 
Dabei hat sich folgendes herausge
stellt:
Der Verurteilte hat sich zum Stapel
fahrer qualifiziert und arbeitet in 
dieser Tätigkeit mit Interesse und 
Freude. Die Kollegen schätzen an 
ihm jetzt seine Gewissenhaftigkeit 
und Hilfsbereitschaft. Der Verurteilte 
hat es verstanden, mehrere Kollegen 
für Mal- und Intarsienarbeiten zu 
interessieren; gemeinsam mit ihnen 
hat er den Anglerstützpunkt des Be
triebes künstlerisch ausgestaltet. Er 
arbeitet auch regelmäßig an der 
Wandzeitung mit; hier vereinigen 
sich seine besonderen persönlichen 
Fähigkeiten mit den Interessen des 
Kollektivs. Auch die Verpflichtungen 
des Kollektivs aus der Bürgschafts
erklärung sind erfüllt worden. Unter 
dem guten Einfluß seiner Arbeits
kollegen hat der Verurteilte zu einem 
einwandfreien moralischen Verhalten 
gefunden.
Gemeinsam mit den Schöffen wurde 
beim Kreisgericht Forst vor kurzem 
analysiert, welche Ergebnisse die Be

stätigung von Bürgschaften gesell
schaftlicher Kollektive gebracht hat. 
Das Kreisgericht hat im Jahre 1965 
bei 26,5 % der zu Strafen ohne Frei
heitsentzug Verurteilten Bürgschaf
ten bestätigt; in 67 % dieser Fälle ist 
zugleich die Arbeitsplatzbindung an
geordnet worden. Aussprachen mit 
Wirtschaftsfunktionären, in Brigaden 
und Meisterbereichen sowie mit den 
Verurteilten selbst haben ergeben, 
daß sich die Kollektive gewissenhaft 
bemüht haben, die Bürgschaftsver
pflichtungen zu realisieren. Auch die 
Verurteilten sind den an sie gestell
ten Anforderungen gerecht gewor
den; einige von ihnen haben sich be
ruflich qualifiziert. Nur in einem Fall 
ist ein Verurteilter, für den das Kol
lektiv gebürgt hatte, rückfällig ge
worden.
Die Kollektive waren nicht etwa be
sonders ausgewählt; keins von ihnen 
hatte eine sog. ideale Struktur. Die 
meisten Kollektive haben bis zu 
25 Mitglieder. Sie arbeiten zwar seit 
mehr als drei Jahren zusammen, je
doch sind nur wenige im Besitz kol
lektiver Auszeichnungen. In einigen 
Brigaden sind weitere Mitglieder 
schon einmal straffällig geworden. 
Für den überwiegenden Teil der 
Bürgschaften ist charakteristisch, daß 
bei der Erfüllung der einzelnen Ver
pflichtungen viele neue, für die Ver
tiefung der Kollektivbeziehungen 
und die Förderung des Prozesses der 
Erziehung und Selbsterziehung we
sentliche Probleme aufgedeckt wor
den sind, die bisher nicht — oder we
nigstens nicht bewußt — in das Blick
feld des Kollektivs getreten waren.
Wir sehen es als eine wichtige Auf
gabe des Gerichts an, die Entwick
lung der Verurteilten und der sozia
listischen Kollektivbeziehungen in 
den Fällen der Bürgschaft sorgfältig 
zu analysieren und daraus Schluß
folgerungen für die weitere Tätig
keit des Gerichts bei der Vorberei
tung und Bestätigung von Bürgschaf
ten zu ziehen.
HORST FR1TZSCHE, Direktor 
des Kreisgerichts Forst (Lausitz)

Beim Schadenersatzantrag nicht auf entgangenen 
Gewinn verzichten!

Durch Straftaten gegen gesellschaft
liches Eigentum können für den ge
schädigten Betrieb Folgen eintreten, 
die die ökonomische Kategorie „Ge
winn“ unmittelbar nachteilig beein
flussen. Dadurch werden u. U. nicht 
nur die Gewinnabführung, sondern 
auch die verschiedenen Formen der 
Eigenverwendung des erwirtschafte
ten Gewinns betroffen, so z. B. die 
Zuführung zum Betriebsprämien
fonds. Dieser Umstand wird jedoch 
m. E. in Schadenersatzanträgen 
volkseigener Betriebe im zivilrecht

lichen Anschlußverfahren nicht im
mer beachtet.
Mit Ausnahme arbeits- und LPG- 
rechtlicher Schadenersatzansprüche 
sind für alle Schadenersatzansprüche 
die Bestimmungen des BGB 
(§§ 823 ff.) Anspruchsgrundlage. Das 
BGB geht bekanntlich von der v o l 
l e n  Schadenersatzverpflichtung aus, 
wobei nach ständiger Rechtsprechung 
j e d e  Minderung eines durch unser 
Recht geschützten Objekts als 
Schaden anzusehen ist. Zum vollen 
Schadenersatz gehört auch der als
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